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Geschäftsze sehen (GZ) anführen

GZ: BHMT-12005 0/2026-2

Ggst: Simbürger Heinrich, 8755 St. Peter ob Judenburg,

Geländeveränderung im Hochwasserabflussgebiet der Mur

auf den Grundstücken Nr. 676/1 und 685

ta der KG Rothenthuim
wasserrechtliches Verfahren.

Judenburg, am 01.06.2026

Öffentliche Bekanntmachung einer mündlichen
Yerhandlung

In folgender Angelegenheit wird eine mündliche Verhandlung anberaumt:

Herr Simbürger Heinrich, Murstraße 8, 8755 St. Peter ob Judenburg, hat am 07.04.2026 um die
wasserrechtliche Bewilligung für die Durchführung einer Geländeveränderung ZUT
Agrarstrukturverbesserung im Hochwasserabflussgebiet der Mur, auf den Gnmdstücken Nr. 676/1 und
685 in der KG Rothenthurm, angesucht.

Ort: Ort und SteUe (Murstraße 8)

Datum: Dienstag, den 16. Juni 2026 Zeit: 08.20 Uhr

Verhandlungsleiterm:

Amtssachverstandj.eer für Wasserbau:

Mag.' Christiane WEKNI

DI Siegbert REINER
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BeteiBgte können persönüch zur Verhandlung kommen, an ihrer Stelle einen Bevollmächtigten/eine
Bevollmächtigte entsenden oder gemeinsam mit ihrem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung

kommen.

Bevollmäclitigter/Bevollmächtigte kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person
oder eine eingetragene Personengesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu
Erwerbszwecken betreiben, dürfen nicht bevollmächtigt werden.

Der/Die Bevollmächtigte eines/einer Beteiligten muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch
eine schriftliche Vollmacht ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.
Eine schnftliche VoUmacht ist nicht erforderlich,

- wenn sich der/die Beteiligte durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertrehmg befugte Person (zB
einen RechtsanwaU/eine Rechtsanwältm, einen Notar/eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine
Wirtschaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eme Ziviltechmkerin) vertreten lässt,

- wenn der/die Bevollmächtigte des/der Beteiligten seine/ihre Vertretungsbefügnis durch seine/ihre
B-ürgerkarte nachweist,

- wem sich der/die Beteiligte durch uns bekannte A-agehörige (§ 36a des Allgemeinen
Verwaltangsverfatn-ensgesetzes 1991 - AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns
bekannte Funktionäre/Funktionärmnen von Organisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren
Vertretungsbefagnis besteht oder

- wem der/die Beteiügte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommt.

Die für das Verfahren eingereichten Pläne und sonstigen Behelfe liegen bis zum Tage der Augen-
scheinsverhandlung bei der Bezirkshauptaiannschaft Murtal, Zimmer-Nr. 206,2. Geschoß, während der
Amtsstunden zur Einsichtnahme durch Beteiügte auf.

Beteiligte verlieren ihre Parteistellung, soweit sie nicht spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung
während der Amtsstunden bei uns oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb
der Verhandlung schriftlich erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der
Verhandlung bis zum Ende der Amtsstunden bei uns eingelangt sein.

Wenn ein Beteiligter/eine Beteiügte jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis
verhindert war, rechtzeitig Emwendimgen zu erheben und ilm/sie kein Verschulden oder nur em
minderer Grad des Versehens trifft, kann er/sie bümen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses,
das üm/sie an der Erhebung von Einwendungen gehiadert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der
rechtsfcräftigen Entscheidung der Sache, bei uns Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten
daim als rechtzeitig erhoben. Eine längere Ortsabwesenheit stellt kein unvorhergesehenes oder
unabwendbares Ereignis dar.

Rechtsgrundlage: §§40 bis 42 des Allgememen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG
j§ 98,107 des Wassen-echtsgesetzes 1959

Mit freundlichen Grüßen

Die Bezirkshauptfrau i.V.

Mag. Christiane Werni

(elektronisch gefertigt)
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